
Ing. G. Linker GmbH 
Chemische Fabrik Betriebsanweisung 

gem. § 14 GefStoffV 

Geltungsbereich 
Objekt:                

Siloxon-Oberflächenpflege 

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG 

Hexadecen-1 

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
Es liegen keine Informationen vor.  
 
Wassergefährdungsklasse: wassergefährdend 
Reaktivität: Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen 
Reaktionen auf. 
Chemische Stabilität: Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen 
stabil.  
Unverträgliche Materialien: Es liegen keine Informationen vor. 
Gefährliche Zersetzungsprodukte: Stickoxide (NOx), Ruß, Kohlendioxid (CO2), 
Kohlenmonoxid 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 

Gefahr 

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 
KEIN Erbrechen herbeiführen. 
Unter Verschluss aufbewahren. 
Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort 
ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pausen und bei Arbeitsende 
Hände und Gesicht gründlich waschen, ggf. duschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.  
Hinweise zum sicheren Umgang: Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler 
Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Bei unzureichender 
Belüftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Gemische 
möglich. Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere 
Zündquellen ferngehalten werden.   
Explosionsgeschützte elektrische Geräte verwenden. Ab- und Umfüllen: Maßnahmen gegen 
elektrostatische Aufladungen treffen. Erdung von Behältern, Apparaturen, Pumpen und 
Absaugeinrichtungen vorsehen.  Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen. Nur 
antistatisch ausgerüstetes (funkenfreies) Werkzeug verwenden.  
 
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Vermeiden von: Einatmen von Dämpfen 
oder Nebel/Aerosole, Einatmen von Stäuben/Partikeln. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, 
rauchen.  
Von Wärmequellen fernhalten (z.B. heiße Oberflächen), Funken und offenen Flammen.  
 
Behälter nicht mit Druck entleeren. Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.  
 
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel, Starke Säure, 
Starke Lauge 
Spezifische Endanwendungen: Gewerblicher Reiniger für den industriellen Einsatz  
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit 
lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Für 
ausreichende Lüftung sorgen.   
 

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 
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Bei offenem Umgang sind nach Möglichkeit Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu 
verwenden.  
Wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich oder unzureichend sind, 
muss Atemschutz getragen werden.  
Atemschutz: Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. Atemschutz ist erforderlich 
bei: Grenzwertüberschreitung.  
Geeignetes Atemschutzgerät benutzen.  
Handschutz: Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur 
Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer 
getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit 
von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird 
empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für 
spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. Geeignete 
Schutzhandschuhe tragen. Bei Abnutzung ersetzen! Chemikalienschutzhandschuhe sind in 
ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge 
arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. 
Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für 
spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. Hinweise des Herstellers 
beachten.  
 
Geeignetes Material: ____ 
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): ____min. 
 
Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen.  
Geeigneter Augenschutz: Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
Körperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. (/   
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: Nicht in die Kanalisation oder 
Gewässer gelangen lassen. 
Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG). 
Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten (§§ 11 und 12 
MuSchG). 

Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. alkoholbeständiger 
Schaum, Kohlendioxid (CO2), Löschpulver, Wassernebel 
Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl 
Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich 
Wassersprühstrahl einsetzen. Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. 
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer 
gelangen lassen.  
Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung: 
Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit 
Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Von 
Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Den betroffenen Bereich belüften.  
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. 
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation oder 
Gewässer gelangen lassen.  
Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewässer, Boden oder Kanalisation zuständige 
Behörden benachrichtigen.  
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) 
aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. 
Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Mit 
flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. 
In geeigneten, geschlossenen Behältern sammeln und zur Entsorgung bringen. Entsorgung: 
siehe Abschnitt 13 
 

VERHALTEN IM GEFAHRFALL 
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Mit Detergentien reinigen. Lösemittel vermeiden. 

Allgemeine Hinweise: In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen 
Rat einholen.  
Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund 
verabreichen.  
Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.  
Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen. Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und 
ruhig halten.  
Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten.  
Nach Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und 
vor erneutem Tragen waschen. Kontaminierte Kleidung ist sofort zu wechseln.  
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.  
Nicht abwaschen mit: Lösemittel/Verdünnungen 
Nach Augenkontakt: Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser 
spülen. Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen.  
Nach Verschlucken: Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten. Sofort Mund ausspülen und 
reichlich Wasser nachtrinken. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn 
Verunfallter bei Bewusstsein ist).  
Sofort Arzt hinzuziehen.  
Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten.  
Kein Erbrechen herbeiführen. 

ERSTE HILFE 

Arzt: 
Nummer: 

Erste Hilfe Einrichtung : 
 
Ersthelfer    : 
 
Notfallnummer/ Standort : 

Sachgerechte Entsorgung / Produkt: Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den 
Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nicht in die Kanalisation oder 
Gewässer gelangen lassen.  
Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen.  
Sachgerechte Entsorgung / Verpackung: Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer 
Wiederverwertung zugeführt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. Vollständig entleerte 
Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.  
Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen. 

SACHGERECHTE ENTSORGUNG 
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